 Digitaler Tacho 
Digitaler Tachograph – Nachweis 
 

Digitaler Tachograf kommt zum 1. Mai 
Fahrkarte bei TÜV, Dekra etc erhältlich
Voraussetzung EU Führerschein, Ablichtung Personalausweis, u.a  

 

Der digitale Tachograf ist für alle neu zugelassen Lkw ab 3,5 Tonnen sowie Busse mit mehr als acht Fahrgastplätzen ab 1. Mai Pflicht. Die Verordnung betrifft die aktualisierten Sozialvorschriften im gewerblichen Güter- und Personenverkehr, speziell die Verordnungen 3820/85 zu Lenk- und Ruhezeiten und d3821/85 zum digitalen Tachografen. Die Verordnung sieht vor, dass 20 Tage nach Veröffentlichung die Pflicht zum digitalen Tachografen in Kraft tritt und damit ab 1.Mai die betroffenen Fahrzeuge nur noch mit einem digitalen Kontrollgerät zugelassen werden (Erstzulassung). Für den Betrieb des digitalen Tachografen benötigt jeder Fahrer eine eigene Fahrerkarte, zudem gibt es für Arbeitgeber eine Unternehmenskarte und Werkstattkarten.

  

Das Europäische Parlament hat in seiner Sitzung vom 2. Febr.06  den Entwurf zur Änderung der Verordnungen  ( 3820 u. 3821/ 85 angenommen, der am 11.4.06 im Amtsblatt der EU veröffentlich wird. Dieser tritt gemäß Art 29 zwanzig Tage nach seiner Veröffentlichung in Kraft . 

 

  

Mit der Einführung des digitalen  Aufzeichnungsgerätes  gemäß V0 Nr 2135 und der damit einhergehenden elektronischen Aufzeichnung der Tätigkeiten des Fahrers auf seiner Fahrerkarte über einen Zeitraum von 28 Tagen und des Fahrzeuges über einen Zeitraum von 365 Tagen soll eine bessere Kontrolle ermöglicht werden.

 

Ab 31.12.07 müssen alle Fahrzeuge mit dem digitalen Tacho ausgerüstet sein. Die Mitgliedsstaaten können Ausnahmen betreffend die in Art 13, 14 genannten Fahrzeuge schaffen.

 

Art. 15 Abs. 7 der VO wird geändert, wonach bei dem Vorhandensein eines alten Fahrtenschreibers ( Anlage 1 ) die Schaublätter der laufenden Woche und  die vom Fahrer  in den vorausgegangnen 15 Tagen verwendeten Schaublätter mitgeführt werden müssen. Diese Regelung tritt 20 Tage nach der Veröffentlichung, also mit  1.5.06 in Kraft.
 

Ab. 1.1.08 umfasst der Zeitraum jedoch 28 Tage
 

Art 27 

Art.2 Abs. 1 enthält jetzt folgende Fassung:

 

Ab dem zwanzigsten Tage nach der Veröffentlichung der VO...... müssen Fahrzeuge , die erstmals zu Verkehr zugelassen werden, mit einem Kontrollgerät gemäß den Bestimmungen des Anhangs IB der Verordnung EWG 3821/ 85 ausgerüstet sein.
